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Vertrauen ist unersetzlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckspenden nur als Ausnahme 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderkonto oder Kennwort 
 
 
 
 
 
 
 

Keine „ungebetene“  
Zweckspende 

 

 
 
 

Viele Spenderinnen und Spender möchten genau wissen oder 
sogar steuern, für welche Vorhaben ihr Geld konkret verwendet 
wird. Einige lehnen es konsequent ab, allgemein in den „großen 
Topf" einer Organisation zu spenden. Deshalb bieten Hilfswerke 
zunehmend Einzel- oder Projektpatenschaften beziehungsweise 
zweckgebundene Einzelspenden an. Letztere reichen vom Spen-
denaufruf in den Medien, zum Beispiel auf Grund einer Über-
schwemmungskatastrophe, bis hin zur Unterstützung des Aufbaus 
eines Kinderdorfs oder einer Gesundheitsstation. Spendende wis-
sen hier genau, wem sie helfen und erhalten in vielen Fällen nach-
träglich einen entsprechenden Bericht von der Organisation. 
 

Die starke Zunahme zweckgebundener Spenden in der jüngeren 
Vergangenheit legt den Schluss nahe, dass viele Menschen den 
Spendenorganisationen als Ganzes nicht mehr genug Vertrauen 
entgegenbringen und stattdessen lieber „überschaubare“, abge-
grenzte Teilaktivitäten fördern. Diese Tendenz ist für das Spen-
denwesen insgesamt schädlich. Denn zum einen haben Zweck-
spenden gravierende Nachteile (siehe unten) und zum anderen 
sollten Spenderinnen und Spender den Organisationen das Ver-
trauen entgegenbringen, kompetent über die Mittelverwendung 
zu entscheiden und Gelder dort einzusetzen, wo sie am nötigsten 
sind. 
 

Die Abwicklung zweckgebundener Spenden ist auf Seiten der 
Hilfswerke mit zusätzlichen Kosten verbunden. So müssen die 
jeweiligen Einnahmen und Ausgaben konten- und buchmäßig 
getrennt geführt werden. Gehen trotz sorgfältiger Planung des 
Aufrufs mehr Gelder als benötigt ein, so müssen die betreffenden 
Spenderinnen und Spender über die anderweitige Verwendung 
informiert beziehungsweise befragt werden. 
 

Mit zunehmendem Anteil zweckgebundener Spenden wächst die 
Gefahr, dass die Verantwortlichen in ihrer Flexibilität, dort Gelder 
einzusetzen wo sie aus fachlicher Sicht besonders nötig sind, im-
mer mehr eingeengt werden. Viele sinnvolle, dringende Vorhaben 
eignen sich zudem nicht für einen speziellen, abgegrenzten Spen-
denaufruf. Deshalb sollten „freie“ Spenden die Regel und zweck-
gebundene Spenden die Ausnahme bleiben. 
 

Nicht jede Spendenwerbung, in der beispielhaft von einem Hilfs-
projekt berichtet wird, ist ein zweckgebundener Spendenaufruf. 
Entscheidend ist, ob ein Sonderkonto oder ein Kennwort angege-
ben sind. Um eine Zweckbindung eindeutig und verbindlich zu 
erklären, sollten die Spendenden immer das von der Organisation 
vorgegebene Sonderkonto, eine entsprechende Kennnummer oder 
ein Kennwort angeben. 
 

Spenderinnen und Spender sollten ihre Überweisung jedoch aus 
oben genannten Gründen nicht ohne entsprechenden Spenden-
aufruf der Organisation mit einer Zweckbindung verknüpfen. 
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